
Die	Kinderschutzhotline		
für	Heilberufe	–		
	
ein	24/7	Beratungsangebot	auch	für	Kinder-		
und	Jugendlichenpsychotherapeuten	
	
Jörg	M.	Fegert,	Bochum,	09.07.2018	



In	den	letzten	5	Jahren	hatte	der	Autor	(Arbeitsgruppenleiter)	
•  Forschungsförderung	 von	 EU,	 DFG,	 BMG,	 BMBF,	 BMFSFJ,	
Ländersozialministerien,	Landesstiftung	BaWü,	Päpstliche	Universität	
Gregoriana,	Caritas,	CJD	

•  Reisebeihilfen,	 Vortragshonorare,	 Veranstaltungs-	 und	 Ausbildungs-
Sponsoring	 von	 DFG,	 AACAP,	 NIMH/NIH,	 EU,	 Goethe	 Institut,	 Pro	
Helvetia,	 Adenauer-,	 Böll-	 und	 Ebert-	 Stiftung	 Shire,	 Fachverbände	
und	Universitäten	sowie	Ministerien	

•  Keine	industriegesponserten	Vortragsreihen,	„speakers	bureau“		
•  Klinische	Prüfungen	und	Beratertätigkeit	für	Servier,	BMBF,	Lundbeck	
• Mindestens	 jährliche	Erklärung	zu	conflicts	of	 interest	gegenüber	der	
DGKJP		und		AACAP	wegen	Komissionsmitgliedschaft	

•  Kein	Aktienbesitz	,	keine	Beteiligungen	an	Pharmafirmen,		

Offenlegung	möglicher	
Interessenkonflikte	



Verausgabte	Drittmittel	
Verausgabte	Drittmittel	der	letzten	5	Rechnungsjahre:	
Prozentuale	Aufteilung	
	

2	
17	

59	

1	
7	

15	

Industrie,	sonstige	 Stiftungen,	sonstige		 Bundesmittel	

DFG/SFB		 EU		 Länderministerien	



• 	Einleitung	
•  	Häufigkeiten	von	Misshandlung	und	sexuellem	Missbrauch	in	Deutschland	

•  	Entwicklungsziele	der	UN	

•  	Runder	Tisch	und	Bundeskinderschutzgesetz	
•  Hotline		

•  Hintergrund	
• Organisation	

•  Nutzung	

•  Fälle	
•  	Fazit	
•  E	-	learning	Angebote	

Gliederung	



Skandalisierung	als	Chance	für	das	soziale	„agenda	setting“	und		
als	Problem,	Artikel	FAZ	5.	März	2018			Kinderschutz	als	Daueraufgabe	
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Koalitionsvertrag	19.LP	



• Kinderrechte	finden	im	Grundgesetz	ausdrücklich	
Verankerung.	Kinder	sind	Grundrechtsträger,	ihre	Rechte	
haben	Verfassungsrang.	Es	wird	ein	Kindergrundrecht	
geschaffen.	Über	die	genaue	Ausgestaltung	sollen	Bund	
und	Länder	in	einer	neuen	gemeinsamen	Arbeitsgruppe	
beraten	und	bis	spätestens	Ende	2019	einen	Vorschlag	
vorlegen.		

•  Die	Kinderkommission	des	Deutschen	Bundestages	wird	in	ihrer	Arbeit	
gestärkt.		

Koalitionsvertrag	2018	

Kinder	stärken	–	Kinderrechte	im	Grundgesetz	

	III.	Familien	und	Kinder	im	Mittelpunkt	

801	



• Gewalt	jeglicher	Art	(auch	seelische	
Gewalt),	sexueller	Missbrauch	und	
sexualisierte	Gewalt	gegen	Kinder	und	
Jugendliche	wird	konsequent	bekämpft.	
Dazu	soll	die	Forschung	verbessert	und	
die	Verfahrensabläufe	weiter	optimiert	
werden.		

Koalitionsvertrag	2018	

Kinder	stärken	–	Kinderrechte	im	Grundgesetz	

	III.	Familien	und	Kinder	im	Mittelpunkt	

864	



• Neben	den	wichtigen	präventiven	Maßnahmen	auf	
allen	Ebenen	ist	es	für	einen	wirksamen	
Opferschutz	unerlässlich,	die	konsequente	
Verfolgung	pädokrimineller	Täter,	die	im	Netz	
aktiv	sind,	zu	intensivieren.	Sexualisierte	Gewalt	
gegen	Kinder	im	Netz	soll	härtere	Konsequenzen	
nach	sich	ziehen,	Schutzlücken	müssen	
geschlossen	werden.		

Koalitionsvertrag	2018	

Kinder	stärken	–	Kinderrechte	im	Grundgesetz	

	III.	Familien	und	Kinder	im	Mittelpunkt	



Kinder-	und	Jugendmedienschutz		

•  Die	digitalen	Medien	eröffnen	für	Kinder	und	Jugendliche	viele	Chancen.	
Gleichzeitig	sind	sie	ständig	und	ortsunabhängig	ansprechbar	und	dadurch	
massiven	neuartigen	Risiken	ausgesetzt.	Der	Anstieg	von	
Cybermobbing,	Grooming	und	sexualisierter	Gewalt,	
Suchtgefährdung	und	Anleitung	zu	Selbstgefährdung	im	Netz	
ist	besorgniserregend.	Zeitgemäßer	Jugendmedienschutz	
muss	den	Schutz	von	Kindern	und	Jugendlichen	vor	
gefährdenden	Inhalten	sicherstellen,	den	Schutz	ihrer	
Persönlichkeitsrechte	und	ihrer	Daten	gewährleisten	und	die	
Instrumente	zur	Stärkung	der	Medienkompetenz	
weiterentwickeln.		

Koalitionsvertrag	2018	

Kinder	stärken	–	Kinderrechte	im	Grundgesetz	

	III.	Familien	und	Kinder	im	Mittelpunkt	



Bundespressekonferenz	am	5.6.	2018	



Kriminalstatistik	Dunkelfeldforschung	
Zunahme	der	Internetkriminalität			



•  Immenser	Anstieg	sog.“	Kinderpornographischer		Inhalte“	im	
Netz	

• Meiste	Hinweise	kommen	derzeit	in	Deutschland	von	den	US	
Behörden	und	aus	Australien,	Neuseeland	und	Kanada		
Debatte	gezielte	Vorratsdatenspeicherung?	(Münch,	BKA)	

• Sexting		wenn	15	jähriger	Nacktphotos	oder	Nacktvideos	(zum	
Teil	sehr	explizite	Inhalte)	die	er	mit	seiner	13	jährigen	Freundin	
erstellt	hat	ins	Netz	stellt,	ist	das	“	Verbreitung	und	Herstellung	
von	Kinderpornographie“	Ist	Strafverfolgung	hier	der	
geeignete	Ansatz	?	(Rörig,	UBSKM)	

• Blossstellung	und	Beschämung	bei	den	Betroffenen	kann	zu	
massiven	suizidalen	Krisen	führen:	Präventiv	gezielte	
Medienpädagogik;	Frühinterventionen	für	Betroffene	(Fegert,	
Uni	Ulm)	

Gewaltdarstellungen	im	Netz;	Sexting	



Häufigkeiten	von	Misshandlung	und	sexuellem	
Missbrauch	in	Deutschland	



Prävalenz	von	Zöliakie	im	Raum	Ulm:	0,4%		
	
Kratzer	W,	Kibele	M,	Akinli	A,	et	al.	(2013)	





Aktuelle	Prävalenzstudie	

•  Bevölkerungsrepräsentative	Stichprobe,	N=2510	Teilnehmer	

•  Alter:	14-94		Jahre	

•  Geschlecht:	53.3%	weiblich,	46.7%	männlich	



Aktuelle	Prävalenz	von	
Kindesmisshandlung	in	Deutschland	

Witt		et	al.,	
2017	
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•  31%	der	Befragten	gaben	mindestens	eine	Form	von	Misshandlung	an	

•  14%	der	Befragten	berichten	mehr	als	eine	Form	von	Misshandlung	

•  Frauen	berichteten	häufiger	von	sexuellem	Missbrauch	und	emotionaler	

Misshandlung	

•  Teilnehmer*innen	mit	Misshandlungserfahrungen	waren	häufiger	arbeitslos	

und	hatten	eine	schlechtere	Schulbildung	

•  Vergleich	2010	–	2016	(Fälle	mit	Angaben	mäßig	bis	extrem)	

•  Signifikanter	Anstieg	emotionaler	Misshandlung	

•  Signifikanter	Rückgang	Vernachlässigung	

•  Sonst	keine	signifikanten	Veränderungen	der	Prävalenzen		

Ergebnisse	Witt	et	al.	2017	



Mehr	Material	zur	Einordnung	von	
Prävalenzzahlen	frei	downloadbar	unter:	

https://capmh.biomedcentral.com/	

https://beauftragter-missbrauch.de/
fileadmin/Content/pdf/
Pressemitteilungen/
Expertise_H%C3%A4ufigkeitsangaben.pdf	



WHO:European	report	on	preventing	child	maltreatment	

•  Belastende	Kindheitserlebnisse	haben	ernste,		
weitreichende	(z.T.	lebenslange)	Konsequenzen.	

•  Erlebte	Kindesmisshandlung	hat	Einfluss	auf	die	Bildungs-	und	
Berufsaussichten.	

In	Europa:	

•  18	Millionen	Kinder	von	sexuellem	Missbrauch	
betroffen	

•  44	Millionen	Kinder	von	körperlicher	Misshandlung	
betroffen	

•  55	Millionen	von	psychischer	Misshandlung	betroffen	

Ø  90	%	aller	Misshandlungsfälle	werden	nicht	
wahrgenommen	



Entwicklungsziele	der	UN	



Entwicklungsziele	der	UN	



Entwicklungsziele	der	UN	

16.2	End	abuse,	exploitation,	trafficking	and	all	forms	of	violence	and	
torture	against	children	



Post	2015	Unicef	Paper:	WORLD	FIT	FOR	CHILDREN	

Ø  „…	weil	Gewalt	gegen	Kinder	ein	universelles	Phänomen	ist,	müssen	
Investitionen	in	den	Schutz	von	Kindern	vor	Gewalt,	Ausbeutung	und	
Missbrauch	global	Priorität	haben.“	



Deutsche	Nachhaltigkeitsstrategie	

Ziel	16:	Friedliche	und	inklusive	Gesellschaften	für	eine	nachhaltige	

Entwicklung	fördern,	allen	Menschen	Zugang	zu	Justiz	ermöglichen	und	

leistungsfähige,	rechenschaftspflichtige	und	inklusive	Institutionen	auf	allen	

Ebenen	aufbauen	

Nationale	Nachhaltigkeitsindikatoren	und	-ziele:	

•  Kriminalität	reduzieren	

•  Verbreitung	von	Kleinwaffen	reduzieren	

•  Korruption	bekämpfen	

Ø  Nachhaltigkeitsziel	16	der	UN	wird	in	Bezug	auf	Target	16.2	„end	abuse,	

exploitation,	trafficking	and	all	forms	of	violence	and	torture	against	

children“	bislang	nicht	erläutert	



Sustainable	Development	Goal	(SDG)	
16.2	und	Indikatoren	
Ziel	 Indikatoren	

16.2		
		

End	abuse,	exploitation,	
trafficking	and	all	forms	of	
violence	against	and	torture	of	
children		
		

16.2.1	
		

Proportion	of	children	aged	1-17	years	who	
experienced	any	physical	punishment	and/or	
psychological	aggression	by	caregivers	in	the	past	
month		

16.2.2	
		

Number	of	victims	of	human	trafficking	per	100,000	
population,	by	sex,	age	and	form	of	exploitation		

16.2.3	
		

Proportion	of	young	women	and	men	aged	18-29	
years	who	experienced	sexual	violence	by	age	18		

Deutsche	Übersetzung	

16.2		
		

Beendigung	von	Missbrauch,	
Misshandlung,	Ausbeutung,	
Menschenhandel	und	aller	
Formen	von	Gewalt	gegen	
Kinder	und	Folter	von	Kindern	

16.2.1	
		

Anteil	an	Kindern	zwischen	einem	und	17	Jahren,	die	
körperliche	Bestrafung	und/oder	psychische	
Aggression	durch	Bezugspersonen	im	letzten	Monat	
erfahren		

16.2.2	
		

Anzahl	an	Opfern	von	Menschenhandel	pro	100.000	
Einwohnern,	aufgeteilt	in	Geschlecht,	Alter	und	Form	
der	Ausbeutung		

16.2.3	
		

Anteil	an	jungen	Frauen	und	Männern	zwischen	18	
und	29	Jahren,	die	sexuelle	Gewalt	vor	dem	18.	
Lebensjahr	erfahren	haben		



Daten	auf	Basis	von	zwei	
bevölkerungsrepräsentativen	Umfragen	

•  Bevölkerungsrepräsentative	Umfragen	

•  Identische	Methode	

•  Sexueller	Kindesmissbrauch	retrospektiv	mit	Childhood	
Trauma	Questionnaire	(CTQ)	erhoben	

	
Häuser	et	al.,	2011	 Witt	et	al.,	2017	

Datenerhebung	2010	 Datenerhebung	2016	

N=2504		 N=2510	

N=327	Personen	zwischen	18	und	
29		Jahren	

N=392	Personen	zwischen	18	und	
29	Jahren	



Daten	auf	Basis	von	zwei	
bevölkerungsrepräsentativen	Umfragen	
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Daten	auf	Basis	von	zwei	bevölkerungs-
repräsentativen	Umfragen	mit	dem	CTQ	
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Inanspruchnahmepopulation	

•  Untersuchung	Inanspruchnahmepopulation	Kinder	und	Jugendpsychiatrie		

•  Erhebung	mittels	UCLA	PTSD	Index	Trauma-Checkliste	

•  413	Selbstberichte	

	



Risikopopulationen	
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Praxisempfehlungen	
	



Runder	Tisch	und	Bundeskinderschutzgesetz	

Medizinische	Kinderschutzhotline	|	Klinik	für	Kinder-	und	Jugendpsychiatrie/	-Psychotherapie	|	Juli	2018	



Unabhängige	Beauftragte	zur	
Aufarbeitung	des	sexuellen	
Kindesmissbrauchs	(UBSKM)	
Anlaufstelle	erste	
Erfahrungen	mit	Hotline	
Technologie	

Runder	Tisch	„Sexueller	Missbrauch	in	
Abhängigkeits-	und	Machverhältnissen	in	

privaten	und	öffentlichen	Einrichtungen	und	im	
familiären	Bereich“	

Sexueller	Missbrauch	|	Gesellschaftliche	Aufarbeitung	ab	2010	



Mediale	Debatten	um	sexuellen	Missbrauch	

Prof.	Jörg	M.	Fegert,	Berlin,	13.11.2017	
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Kampagnenwebsite:	
www.sprechen-hilft.de	



Wirkung	von	Kampagne	und	
Abschlussbericht	auf	das	Anruferaufkommen	

Anzahl	Anrufe	pro	Tag	seit	Beginn	der	TAL:	

Kampagnenstart	
21.09.2010	

Präsentation	des	
Abschlussberichts	

24.05.2011	
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Knapp	5.000	Datensätze	
von	Betroffenen:	

	
Informationen	über…	

•  schwerwiegende	
Missbrauchsfälle	

•  Hochrisikogruppen	
•  seltene	Phänomene	

•  Folgeerscheinungen	
•  Bewältigungsverhalten	

•  …	

Ergebnisse	|	Vertiefte	Einblicke	in	die	Dynamik	sexuellen	Missbrauchs	

		



Regelungslandschaft	vor	Einführung	Bundeskinderschutzgesetz	

Gesetz zur Weiterentwicklung u. Verbesserung 
des Schutzes von Kindern und Jugendlichen, LVO 
zur Durchführung von Kinderfrüherkennungs-
untersuchungen 01.04.2008 

Gesundheitsdienstgesetz 23.10.2008 – 30.09.2013 

Gesetz zum präventiven Schutz der Gesundheit 
von Kindern und Jugendlichen in BaWü 
07.03.2009 

Gesundheits- und Verbraucherschutzgesetz 
16.05.2008 

Kinderschutzgesetz  17.12.209 

Gesundheitsdienstgesetz 30.04.2008 

Gesetz zur Sicherung des Kindeswohls 
und zum Schutz vor 
Kindervernachlässigung (iWG) /im 
GDG 30.4.2007 

Gesetz zur Förderung der Gesundheit 
und  Verbesserung des Schutzes von 
Kindern in Niedersachsen 1.4.2010 

Gesetz zur Verbesserung des 
Gesundheitsschutzes für Kinder 
01.01.2008 – 31.12.2012 

Heilberufsgesetz 07.12.2007, VO zur 
Datenmeldung der Teilnahme an 
Kinderfrüherkennungsuntersuchungen 
11.09.2008 Kinderschutzgesetz  9.12.2009 

Thüringer Gesetz zur Weiterentwicklung des 
Kinderschutzes 01.01.2009- 31.12.2013 

Gesetz zum Schutz von Kindern vor 
Vernachlässigung, Missbrauch und 
Misshandlung im GDG, VO über 
Teilnahme an Früherkennungs-
untersuchungen 08.02.2007- 
31.12.2010 

Gesetz zur Förderung der Teilnahme von Kindern 
an Früherkennungsuntersuchungen 15.05.2009 /
Art.1 Sächsisches Kindergesundheits- und 
Kinderschutzgesetz tritt 5 Jahre nach Verkündung 
außer Kraft 

Gesundheitsdienstgesetz 15.12.2009 

Landesgesetz zum Schutz von 
Kindeswohl und Kindergesundheit 
31.03.2008 



Gesetz	zur	Kooperation	und	Information	im	Kinderschutz	(KKG)	
§	1		Kinderschutz	und	staatliche	Mitverantwortung	
§	2		Information	der	Eltern	über	Unterstützungsangebote	in	Fragen	der		
							Kindesentwicklung	
§	3		Rahmenbedingungen	für	verbindliche	Netzwerkstrukturen	im		
							Kinderschutz	
§	4		Beratung	und	Übermittlung	von	Informationen	durch		
							Geheimnisträger	bei	Kindeswohlgefährdung	

Änderungen	in	Vorschriften	des	SGB	VIII,	SGB	IX,		
Schwangerschaftskonfliktgesetz		

							à		Stärkung	präventiver	Ansätze	/		Kooperation	in	
													lokalen	Netzwerken	Früher	Hilfen		

							à		Weiterqualifizierung	der	Einschätzung	und	Abwendung	
													von	Kindeswohlgefährdung	

							Verabschiedung	1.1.2012	/	Verwaltungsvereinbarung	Juli	2012	

Bundeskinderschutzgesetz	(BKiSchG)	
	

zum	damaligen	
Zeitpunkt:																																																																								
Blockade	durch	
das	BMG	!	



Bundeskinderschutzgesetz	–	Anspruch	auf	Fachberatung	
auch	für	den	Gesundheitsbereich	

einzelfallbezogene	Zusammenarbeit	im	Kinderschutz		

Schwelle	und	Befugnis	der	Informationsweitergabe	von						
Berufsgeheimnisträgern	(§		4	KKG)	

Rechtsanspruch	auf	Beratung	durch	eine	„insoweit	erfahrene		
Fachkraft“	(§	4	Abs.	2	KKG,	§	8b	Abs.	1	SGB	VIII)	

					à	verbindliche	Erweiterung	der	Fachberatung	durch	die		
	„insoweit	erfahrene	Fachkraft“	auf	die	
	Berufsgeheimnisträger	sowie	alle		

									 	anderen,	die	beruflich	in	Kontakt	mit	Kindern	und	
	Jugendlichen	stehen	

					à	Anspruch	auf	Fachberatung	durch	das	Jugendamt	
	(spezialisierte	Fachkräfte,	nicht	ASD!)	



Bundeskinderschutzgesetz	(BKiSchG)	

Sozialgesetzbuch VIII  
– Kinder- und Jugendhilfe – 
mit eingearbeiteten Änderungen auf  der Basis des 
Gesetzes zur Verbesserung der Unterbringung, 
Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder- 
und Jugendlicher vom 28.10.2015 (BGBl. I S. 1802) 

und 

Gesetz zur Kooperation und Information im 
Kinderschutz – KKG 
vom 22. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2975) 

Eingefügt: Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen 
(Kinder- und Jugendstärkungsgesetz – KJSG) Stand 03.02.2017 

Medizinische	Kinderschutz-Hotline|	Prof.	Dr.	Jörg	M.	Fegert	|	Berlin,	30.08.2017	



•  Ärztinnen	oder	Ärzten,	Hebammen	oder	Entbindungspflegern	oder	Angehörige	eines	
anderen	Heilberufes,	der	für	die	Berufsausübung	oder	die	Führung	der	
Berufsbezeichnung	eine	staatlich	geregelte	Ausbildung	erfordert,	

•  Berufspsychologinnen	oder	-psychologen	mit	staatlich	anerkannter	
wissenschaftlicher	Abschlussprüfung,	

•  Ehe-,	Familien-,	Erziehungs-	oder	Jugendberaterinnen	oder	-beratern	sowie	
•  Beraterinnen	oder	Beratern	für	Suchtfragen	in	einer	Beratungsstelle,	die	von	einer	

Behörde	oder	Körperschaft,	Anstalt	oder	Stiftung	des	öffentlichen	Rechts	anerkannt	
ist,	

•  Mitgliedern	oder	Beauftragten	einer	anerkannten	Beratungsstelle	nach	den	§§	3	und	8	
des	Schwangerschaftskonfliktgesetzes,	

•  staatlich	anerkannten	Sozialarbeiterinnen	oder	-arbeitern	oder	staatlich	anerkannten	
Sozialpädagoginnen	oder	-pädagogen	oder	

•  Lehrerinnen	oder	Lehrern	an	öffentlichen	und	an	staatlich	anerkannten	privaten	
Schulen	

Gesetz	zur	Kooperation	und	Information		
im	Kinderschutz	(KKG)	

§	4	Beratung	und	Übermittlung	von	Informationen	durch	
Geheimnisträger	bei	Kindeswohlgefährdung	
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•  Die	Personen	der	genannten	Berufsgruppen	haben	zur	Einschätzung	der	
Kindeswohlgefährdung	gegenüber	dem	Träger	der	öffentlichen	Jugendhilfe	
Anspruch	auf	Beratung	durch	eine	insoweit	erfahrene	Fachkraft.		

•  Sie	sind	zu	diesem	Zweck	befugt,	dieser	Person	die	dafür	erforderlichen	Daten	
pseudonymisiert	zu	übermitteln.	

•  Scheidet	eine	Abwendung	der	Gefährdung	aus	oder	ist	dieses	Vorgehen	
erfolglos	und	wird	ein	Tätigwerden	des	Jugendamtes	für	erforderlich	gehalten,	
um	eine	Gefährdung	des	Wohls	eines	Kindes	oder	eines	Jugendlichen	
abzuwenden,	so	sind	sie	befugt,	das	Jugendamt	zu	informieren.		

•  Hierauf	sind	die	Betroffenen	vorab	hinzuweisen,	es	sei	denn,	dass	damit	der	
wirksame	Schutz	des	Kindes	oder	des	Jugendlichen	in	Frage	gestellt	wird.		

•  Zu	diesem	Zweck	sind	die	Personen	befugt,	dem	Jugendamt	die	erforderlichen	
Daten	mitzuteilen.	

§	4	Beratung	und	Übermittlung	von	Informationen	durch	
Geheimnisträger	bei	Kindeswohlgefährdung	

Gesetz	zur	Kooperation	und	Information		
im	Kinderschutz	(KKG)	

Medizinische	Kinderschutz-Hotline|	Prof.	Dr.	Jörg	M.	Fegert	|	Berlin,	30.08.2017	



Rechtliche	Vorgaben	

Befugnisnorm	in	Bezug	auf	die	Schweigepflicht	im	Bundeskinderschutzgesetz				
(§	4	KKG)	Abgestuftes	Vorgehen	im	Rahmen	der	Güterabwägung	
Bei	Anhaltspunkten	für	Kindeswohlgefährdung:		

Stufe	1	

Stufe	3	

Stufe	2	

Prüfung	der	eigenen	
fachlichen	Mittel	zur	
Gefährdungsabschätzung	
und	Gefährdungsabwehr	

Hinwirken	auf	die	aktive	
Inanspruchnahme	von	Hilfen	
durch	die	
Personensorgeberechtigten	

Mitteilung	an	das	Jugendamt	
(Befugnis)	wenn:	

	
§ 		Tätigwerden	dringend			
				erforderlich	ist	
§ 			Personensorgeberechtigte			
				nicht	bereit	oder	nicht	in		
				der	Lage	sind,	an			
				Gefährdungseinschätzung				
				oder	Abwendung		der			
				Gefährdung	mitzuwirken	
	

IseF	

Wenn	Tätigwerden	des	JA	zur	Gefahrenabwendung	erforderlich	



Hintergrund	der	Medizinischen	Kinderschutzhotline	



• Gesundheitssektor	spielt	im	Kinderschutz	eine	wichtige	
Rolle,	in	der	Jugendhilfestatistik	taucht	dieser	Bereich	nur	
marginal	als	Melder	auf	

• Verdachtsfälle	von	Kindesmisshandlung	in	der	Medizin:	
• Oft	als	Unfälle	dargestellt	
•  In	Notfallambulanzen	vorgestellt	
• Außerhalb	regulärer	Dienstzeiten	
• Oft	in	Weiterbildung	befindliche	Assistenzärztinnen	und	-
Ärzte	

	

	

Die	Medizinische	Kinderschutzhotline	

	

Hintergrund	
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T74.-	 Missbrauch	von	Personen	
Kodiere	zunächst	die	akute	Verletzung,	falls	möglich	

T74.0	 Vernachlässigung	oder	Imstichlassen	

T74.1	 Körperlicher	Missbrauch	
Ehegattenmisshandlung	o.n.A.	
Kindesmisshandlung	o.n.A.	

T74.2	 Sexueller	Missbrauch	

T74.3	 Psychischer	Missbrauch	

T74.8	 Sonstige	Formen	des	Missbrauchs	von	Personen	
Mischformen	

T74.9	 Missbrauch	von	Personen,	nicht	näher	bezeichnet		
Schäden	durch	Missbrauch:	
-  Eines	Erwachsenen	o.n.A.	
-  Eines	Kindes	o.n.A.	

ICD-10-GM	

Kodie
rung	

seit	2
013	im

	Kran
kenh

aus	m
öglic

h!	



•  2015	à	2016:	+5,7%	insgesamt	

•  „akute	Kindeswohlgefährdung“:	
+3,7%	

•  „Latente	
Kindeswohlgefährdung“:	+0,1%	

•  „Keine	Kindeswohlgefährdung	
aber	Hilfebedarf“:	+8%	

	

Bekannt	machende	Institution:	

•  Polizei,	Gericht,	ect.:	22,1%	

•  Schulen,	Kitas:	12,9%	

•  Bekannte,	Nachbarn:	11,9%	

•  Anonym:	10,4%	

•  Hebammen,	Arzt,	Klinik,	
etc.:6,6%	

	

	

Verfahren	zur	Einschätzung	der	Gefährdung	des	Kindeswohls	

Quelle:	http://www.krimg.de/drupal/node/516	



•  Handlungsbedarf	bei	der	weiteren	Verbesserung	für	eine	
engere	Kooperation	zwischen	Kinder-	und	Jugendhilfe	und	
Gesundheitswesen	

-  unterschiedlichen	Sprachen	der	beteiligten	Berufsgruppen	
-  z.B.	Yağmur		

-  Schwierigkeiten	in	der	Kommunikation	
	

	

Die	Medizinische	Kinderschutzhotline	

	

Hintergrund	
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• Mögliche	Verunsicherung	der	Akteure	im	Gesundheitswesen	
durch:		

-  wenig	Erfahrung	im	Bereich	Kindeswohlgefährdung	

- Wenig	Erfahrung	in	Elterngesprächen	mit	Sorge	des	
Vertrauensverlustes	der	Familie	und	Verlust	des	Zugangs	
zum	Kind		

-  fehlende	Kenntnisse	zur	Umsetzung	der	Handlungsschritte	
nach	§	4	KKG		

	

	

Die	Medizinische	Kinderschutzhotline	

	

Hintergrund	
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• z.T.	Rolle	und	der	Auftrag	einer	insoweit	erfahrenen	
Fachkraft	unklar	

à Möglichkeit	zur	anonymisierten	Beratung	wird	kaum	
wahrgenommen	

à Schwierige	Erreichbarkeit	der	insoweit	erfahrenen	
Fachkräfte	(Wochenende,	außerhalb	regulärer	Dienstzeiten)	

	

	

Die	Medizinische	Kinderschutzhotline	

	

Hintergrund	

Medizinische	Kinderschutzhotline	|	Klinik	für	Kinder-	und	Jugendpsychiatrie/	-Psychotherapie	|	Juli	2018	



Hintergrund:	Inanspruchnahme	von	ISEFS	durch	
Gesundheitsberufe	
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Die	Medizinische	Kinderschutzhotline	

Projektübersicht	
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Projektübersicht	

DRK	Kliniken	Berlin	|	Westend:	
Klinik	für	Kinder-	und	Jugendmedizin	
Klinik	für	Kinder-	und	Jugendpsychiatrie	

Universitätsklinikum	Ulm:	
Klinik	für	Kinder-	und	Jugendpsychiatrie/	
Psychotherapie	

Universitätsklinikum	Freiburg:	
Institut	für	Rechtsmedizin	
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-  11	Beraterinnen	und	Berater	
-  4	Fachärztinnen	und	–Ärzte	
-  Aus	den	Fachbereichen:	

-  Kinder-	und	Jugendmedizin	
-  Kinder-	und	Jugendpsychiatrie	

und	Psychotherapie	
-  Rechtsmedizin	

-  Fachärztlicher	Hintergrunddienst	
-  Spezifisches	Hintergrundwissen	im	

Bereich	Kinderschutz	
-  Schulungen	als	insoweit	erfahrene	

Fachkraft	

Projektübersicht:	Team	
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Projektübersicht:	Struktur	

Projektleitung:	
Prof.	J.	M.	Fegert,	KJP	Ulm	
Prof.	M.	Kölch,	MH	Brandenburg	

Leitung	kooperierende	Klinik:	
PD	Dr.	A.	von	Moers,	DRK	Berlin	
Prof.	Dr.	M.	von	Aster,	DRK	Berlin	

Projektkoordination:		
Dr.	D.	Harsch,	Dr.	U.	Hoffmann,	A.	Witt,	H.	Kling	

Team	Ulm:	
Dr.	S.	Aslan	
Dr.	K.	Grau,	FA	
Dr.	V.	Clemens	
Dr.	S.	Ahne	
C.	Kopp	

Team	Berlin:	
O.	Berthold,	FA	
Dr.	S.	Moser	
Dr.	J.	Metzger,	FA	
Dr.	A.	Köpke	(Mutterschutz)	
Dr.	K.	Bellmann	(Mutterschutz)	
Dr.	L.	Hannemann,	FA	
Dr.	Anniko	Gutai	
Dr.	Sabine	Schmidt	
	

Fachärztlicher	H
intergrund	
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Projektübersicht:	Hintergrundsdienst		
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• Ärztinnen	und	Ärzte	
• Psychotherapeutinnen	und	Psychotherapeuten	
bzw.	Kinder	und	Jugendlichen	Psych.	

• Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter	im	
Rettungsdienst	

• Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter	der	Pflege	
• Zahnärztinnen	und	Zahnärzte	
• etc.	

	

	

Die	Medizinische	Kinderschutzhotline	

	

Zielgruppe:	„Medizinisches	Fachpersonal	
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• Was	sind	gesetzliche	Vorgaben?	
• Welche	Schritte	kann	oder	muss	ich	in	einem	
Kinderschutzfall	einleiten?	

• Was	muss	ich	bei	der	klinischen	Abklärung	und	
Dokumentation	eines	Kinderschutzfalles	
beachten?	

• Wie	spreche	ich	Begleitpersonen	auf	einen	
Misshandlungsverdacht	an?	

• Wo	gibt	es	Hilfe	vor	Ort?	

	

	

Die	Medizinische	Kinderschutzhotline	

	

Beratung	bei	Kinderschutzfällen	

Medizinische	Kinderschutzhotline	|	Klinik	für	Kinder-	und	Jugendpsychiatrie/	-Psychotherapie	|	Juli	2018	



• Bundesweit	
• Kostenfrei	
• Rund	um	die	Uhr	erreichbar	
	

	

	

Die	Medizinische	Kinderschutzhotline	

	

Das	Angebot	ist:	

à Niedrigschwelliges	Angebot	
	
à Zeitnahe,	kompetente	Beratung	
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Öffentlichkeitsarbeit	

Logo	
	

Flyer	
	

Homepage:	
www.kinderschutzhotline.de	
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Die	Medizinische	Kinderschutzhotline:	Projektübersicht	

Gefördert	vom:	

www.kinderschutzhotline.de	
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Übersicht	Meilensteine	und	Aktivitäten	2017	

Jan	 Feb	 Mär	 Apr	 Mai	 Juni	 Juli	 Aug	 Sept	 Okt	 Nov	 Dez	

Rekrutierung	Team	

Technik	

Schulungen	

Ethik/Datenschutz	

Pilotphase	

Start	des	Regelbetriebs	in	der	Sommerpause	

Werbung/Veranstaltungen	

Vorbereitung	externe	Evaluation	DJI	

1.	
Beiratssitzung	

Start	
Pilotbetrieb	

Start	
Regelbetrieb	

2.	
Beiratssitzung	

Fach-
konferenz	

Informations-
veranstaltung	



Übersicht	Meilensteine	und	Aktivitäten	2018	

Jan	 Feb	 Mär	 Apr	 Mai	 Juni	 Juli	 Aug	 Sept	 Okt	 Nov	 Dez	

Regelbetrieb	

Bewerbung	der	Hotline	

Revision	der	
Dokumentation	

Vorbereitung	
externe	Evaluation	
DJI	

Beginn	externe	Evaluation	durch	das	DJI	

Schulungen	

Datenschutzrechtliche	
Anpassung	

IACAPAP	DGKiM	DeGPT	

Teambesprechungen	

ISPCAN	

DGPPN	

Treffen	mit	
Ministerin		

Fachtag	
24.08.2018	



Öffentlichkeitsarbeit	

Pressekonferenz	mit	Ministerin	Frau	Dr.	Barley	
27.07.2017,	Berlin	

Fachkonferenz	
29.09.2017,	Berlin	
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Öffentlichkeitsarbeit	

Fachkonferenz	
24.08.2018,	Berlin	
Eröffnung	durch	Frau	Dr.	Giffey	
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Treffen	mit	Bundesministerin	Frau	Dr.	Giffey	
01.06.2018,	Berlin	
	



Öffentlichkeitsarbeit	

Besuch	von	Fachkongressen:	
	
DGKJP-Kongress:	22.03.2017	–	25.03.2017,	
Ulm	
	
Jugendhilfetag:	28.03.2017	–	30.03.2017,	
Düsseldorf	
	
Jahrestagung	der	DGKiM:	19.05.2017	–	
20.05.2017,	Frankfurt	(Main)	
	
Hauptstadtkongress	Berlin	
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Öffentlichkeitsarbeit	

Berichterstattung	und	Publikationen	

Ärzteblatt	

Medical	Tribune	

Spiegel	

BVKJ	



Berichterstattung	

	

Berichterstattung	SWR	
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Fallbericht	|	Medizinische	
Kinderschutzhotline	



Fallbericht	|	Medizinische	
Kinderschutzhotline	

Artikel	und	Informationen	unter	
www.kinderschutzhotline.de	



Die	Medizinische	Kinderschutzhotline	

Angebot	

Medizinische	Kinderschutzhotline	|	Klinik	für	Kinder-	und	Jugendpsychiatrie/	-Psychotherapie	|	Juli	2018	



Medizinische	Kinderschutzhotline	|	Klinik	für	Kinder-	und	Jugendpsychiatrie/	-Psychotherapie	|	Juli	2018	

Inanspruchnahme	der	Medizinischen	Kinderschutzhotline	



Erhebungszeitraum:	01.07.2017	–	30.06.2018	

•  Insgesamt	598	Anrufe	dokumentiert	

	

Inanspruchnahme	der	Medizinischen	Kinderschutzhotline	
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Anrufquoten:	Wochentage	
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Anrufquoten:	Uhrzeiten	
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Uhrzeit	
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Geschlechterverhältnis	der	Zielgruppe	

82,5%		Frauen	

64	

301	

männlich	 weiblich	

Medizinische	Kinderschutzhotline	|	Klinik	für	Kinder-	und	Jugendpsychiatrie/	-Psychotherapie	|	Juli	2018	



Berufsgruppen:	reguläre	Anrufer	
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0	 50	 100	 150	 200	 250	
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Psychologische/r	Psychotherapeut/in	

Kinder-	und	Jugendlichenpsychotherapeut/in	

in	psychotherapeutischer	Ausbildung	

Andere	Therapeuten	

Gesundheits-	und	Krankenpfleger/in	

(Familien-)Hebamme	

Zahnarzt	

Medizinische	Fachangestellte	
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andere	
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Setting	
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Klinik	 Ambulanz	 Niedergelassen	 andere	 Rettungsdienst	
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Fachbereich	
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keine	Angabe	
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Bundesland	Anrufer	
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Vermutete	Misshandlungsformen	
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Körperliche	Misshandlung	
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Mehrere	Formen	
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Besteht	wegen	diesem	Fall	Kontakt	zu	anderen	Akteuren	im	Kinderschutz?	

Kontakt	zu	anderen	Akteuren	im	Kinderschutz?	

24%	

76%	

ja	 Nein	
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Inhalte	der	Beratung	

75	

304	

119	

158	

104	

71	

16	

12	

21	

0	 50	 100	 150	 200	 250	 300	 350	

Befund	

Vorgehen	(im	Kontext	der	Jugendhilfe	neu)	

Gesprächsführung	

Verweis	Akteure	

rechtliche	Fragen	

Dokumentation	

anderes	

Medizinisches	Prozedere	(neu)	

rechtliche	Fragen	im	Kontext	§4KKG	(neu)	

Inhalt	der	Beratung	
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Wie	hilfreich	fanden	Sie	die	Beratung?	
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Wie	hilfreich	fanden	Sie	die	Beratung?	
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Warum	hilfreich?	

•  Gefühl,	rund	um	die	Uhr	kompetenten	Ansprechpartner	zu	erreichen;	Entlastung	
durch	Rückmeldung,	dass	Frage	aus	diesem	Bereich	schwer	zu	beantworten	ist/	
Einzelfallentscheidung	bleibt	

•  emotionale	Entlastung,	da	frage	nicht	generell	zu	beantworten,	sondern	
Einzelfallentscheidung,	Handlungssicherheit 		

•  Entlastung	der	eigenen	Unsicherheit 		
•  erstmal	weiteres	Vorgehen	klar	
•  Handlungssicherheit		
•  Klärung	der	aktuellen	Situation 		
•  Klärung	des	weiteren	Vorgehens		
•  Konkrete	Antwort	auf	umrissene	Frage 		
•  konkretes	Vorgehen	besprechbar 		
•  Mehr	Klarheit 		
•  neue	Impulse	für	das	Elterngespräch,	Sortierung	der	eigenen	Gedanken 		
•  Situation	sortiert,	akute	vs	chron	Gefährdung 		
•  Therapeutische	Einrichtung	als	Alternative	zu	einer	Klinik? 		
•  weiteres	medizinisches	Vorgehen	geklärt 		
•  weiteres	Vorgehen	konnte	konkret	besprochen	werden	
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Wie	wurden	Sie	auf	die	Hotline	aufmerksam?	

41	

33	

45	

23	

27	

10	

20	

55	

3	

25	

0	 10	 20	 30	 40	 50	 60	

Anzeige	in	Zeitschrift	

Beitrag	in	Zeitschrift	

Infomaterial		

Vortrag	

Internetrecheche	

Information	durch	Kliniksträger	

Information	durch	Leitungsperson	

Information	durch	Kollegen	

Fortbildung	

Anderes	

Medizinische	Kinderschutzhotline	|	Klinik	für	Kinder-	und	Jugendpsychiatrie/	-Psychotherapie	|	Juli	2018	



Wobei	hat	die	Beratung	konkret	geholfen?	(neu	seit	01.04.2018)	
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Wobei	hat	die	Beratung	konkret	geholfen?	
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Fallbeispiele	



• Abbruch	einer	notwendigen	Behandlung	–	wie	ist	die	Gefährdung	
einzuschätzen?	

•  Rettungsdienst	findet	beim	Einsatz	in	einer	Wohnung	einen	(zufriedenen)	
Säugling	inmitten	einer	Hanfplantage	–	Kindeswohlgefährdung?	

• Wie	ist	bei	Hundebissen	die	Rezidivgefahr	einzuschätzen,	wenn	es	sich	um	
den	„Familienhund“	handelt,	abhängig	vom	Alter	des	Kindes	und	der	Rasse	
des	Hundes	

•  Zahnärzte	sehen	klare	Misshandlungsfolgen	oder	schwerste	
Vernachlässigung	–	Info	ans	Jugendamt	zulässig?	

Welche	Beratungsanliegen	sind	häufig?	

Die	Medizinische	Kinderschutzhotline	
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Die	Medizinische	Kinderschutzhotline	
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•  Anruf	eines	Facharztes	für	Kinder	und	Jugendmedizin	

•  Säugling	zur	U4	à	Verhärtung	am	Rippenbogen	

•  Eltern:	„Das	hat	er	schon	immer“,	Anrufer	hatte	bei	der	letzten	Vorstellung	zur	
U3	aber	keine	Auffälligkeiten	dokumentiert	

•  Überlegung:	Beobachtung,	Wiedervorstellung	in	einer	Woche	zur	
Verlaufskontrolle,	dann	ggf.	Überweisung	zum	Ultraschall?	

•  Dann	aber	„Schlechtes	Bauchgefühl“,	sollte	es	sich	doch	um	eine	Fraktur	
handeln	

•  Beratungsanliegen:	wie	wahrscheinlich	ist	eine	Rippenfraktur	beim	Säugling	
misshandlungsbedingt	und	wie	kann	diagnostische	Sicherheit	hergestellt	
werden?		

Fallbericht	|	Medizinische	
Kinderschutzhotline	

Die	Rippenfraktur	beim	Säugling	
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• Gründliche	körperliche	Untersuchung	–	weitere	
Verletzungen,	Hämatome,	Auffälligkeiten?	Normales	
Gedeihen?	Bekannte	psychosoziale	Risikofaktoren?		

• Rippenfraktur	beim	Säugling	in	ca.	70%	
misshandlungsbedingt	

• Elterngespräch:	Einweisung	zur	medizinischen	Abklärung	
• Zielkrankenhaus	mit	Kinderschutzgruppe	
• Sorgfältige	mündliche	Übergabe	

Die	Beratung	I	

Fallbericht	|	Medizinische	
Kinderschutzhotline	

Medizinische	Kinderschutzhotline	|	Klinik	für	Kinder-	und	Jugendpsychiatrie/	-Psychotherapie	|	Juli	2018	



• Diagnostische	Agenda	(stationär):	
•  Psychosoziale	Anamnese	mit	den	Eltern	
•  Röntgen-Skelettscreening	z.	Erkennung	weiterer	Frakturen	
•  Großzügig	zerebrale	Bildgebung	(Assoziation	mit	
Schütteltrauma)	

•  Interaktionsbeurteilung	
•  Intensive	Elternarbeit	

• Nach	medizinischer	Einschätzung	der	Differentialdiagnosen	ggf.	
Kontakt	zum	Jugendamt	u.a.	

Die	Beratung	II	

Fallbericht	|	Medizinische	
Kinderschutzhotline	
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•  Das	nachfolgende	Röntgenbild	mit	den	Fallinformationen	dazu	ist	zur	
Illustration	aus	der	Software	der	American	Academy	of	Pediatrics	

•  Soll	veranschaulichen,	dass	Rippenfrakturen	schwere	Misshandlungen	
anzeigen,	die	auch	einen	letalen	Verlauf	nehmen	können	

•  „Unser“	Fall	ist	ja	vermutlich	gut	ausgegangen,	weil	der	Kinderarzt	das	Kind	
dann	einweisen	wollte.	

DIESE	FOLIE	IST	AUSGEBLENDET,	INFO	ZUM	VORTRAG:	
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Die	Rippenfraktur	als	Indikator	schwerer	Misshandlung	

©	2016	American	
Academy	of	Pediatrics		

•  Röntgenbild	und	Fallbeispiel	aus	der	Literatur	
•  2	Monate	alter	Sgl.,	Vorstellung	wg.	

respiratorischer	Probleme	

•  Diagnose	Infekt,	Rippenfraktur	übersehen,	
Entlassung	

•  5	d	später	verstorben	an	Schütteltrauma	

Fallbericht	|	Medizinische	
Kinderschutzhotline	
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•  Ambulant	tätige	psychologische	Psychotherapeutin	(ländlicher	Raum)	

•  Überweisung	eines	14jährigen	Patienten	vom	Allgemeinmediziner:	Vd.	auf	
Depression	

•  Im	Rahmen	der	Probatorik	keine	glaubhafte	Distanzierung	von	Suizidalität	

•  Eltern	lehnen	stationäre	Einweisung	ab:	ihr	Sohn	wäre	kein	Patient	für	„die	
Klapse“,	Kontaktabbruch,	explizite	Drohung	mit	Rechtsmitteln,	sollte	
Psychotherapeutin	jegliche	weiteren	Schritte	unternehmen	

•  Frage	an	die	Hotline:	was	nun?	

Fall	1	|	Beratung	von	Psychotherapeut*innen	

Fall	:	„So	etwas	gibt	es	in	unserer	Familie	nicht“	
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•  Beratung	anhand	des	§	4	KKG	
•  Verhindern	die	Eltern	eine	adäquate	Therapie	bei	einem	
potentiell	lebensbedrohlichen	Zustand,	so	ist	das	eine	
erhebliche	Kindswohlgefährdung	

•  Das	Mittel	zur	Abwendung	ist	die	Einweisung	in	die	Klinik	zur	
Krisenintervention	

•  Befugnisnorm	zur	Information	des	Jugendamtes	

•  Information	der	Eltern,	dass	das	Jugendamt	informiert	wird	
wünschenswert,	darf	aber	die	akut	notwendige	Intervention	
nicht	verzögern	

Fall	1	|	Beratung	von	Psychotherapeut*innen	

Beratung	
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•  Kinder-	und	Jugendlichenpsychotherapeut	betreut	14jährigen	Jugendlichen	
•  Dieser	berichtet,	dass	seine	Freundin	von	deren	Vater	schwer	misshandelt	
werde	

•  Keinesfalls	dürfe	er	dies	aber	irgend	jemandem	erzählen	(sorgt	sich	um	
Mutter	und	jüngere	Geschwister,	wenn	sie	die	Familie	verließe)	

•  Der	Jugendliche	macht	sich	aber	zunehmend	Sorgen	um	seine	Freundin	

•  Therapeut	schlägt	vor,	dass	sein	Patient	die	Freundin	zum	Gespräch	
mitbringe	

•  Therapeut	wendet	sich	mit	der	Frage	an	die	Hotline,	wie	man	ein	solches	
Gespräch	gut	vorbereiten	könnte	und	wünscht	Hintergrundinformationen	
zum	möglichen	Vorgehen	

Fall	2	|	Beratung	von	Psychotherapeut*innen	

Fall	:	„Über	Bande“	
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Fall	2	|	Beratung	von	Psychotherapeut*innen	

Jugendlicher	

Psychotherapeut	

Freundin	

Vater	

Eigenes	
Elternhaus	

Patientenverhältnis	
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Fall	2	|	Beratung	von	Psychotherapeut*innen	

Darf	ich	die	Jugendliche	ohne	Einwilligung	
sehen?	

Darf	ich	ihr	versprechen,	den	Eltern	nichts	
zu	erzählen?	

Wer	bezahlt	mir	das?	

Muss	ich	das	Jugendamt	informieren?	

War	das	unprofessionell?	

Medizinische	Kinderschutzhotline	|	Klinik	für	Kinder-	und	Jugendpsychiatrie/	-Psychotherapie	|	Juli	2018	



•  Sorgfältige	Einschätzung	der	Einwilligungsfähigkeit	durchführen	
und	dokumentieren	

•  Wenn	die	potentielle	Patientin	einwilligungsfähig	ist,	ist	
abzuschätzen,	ob	eine	Information	der	Eltern	die	Jugendliche	
zusätzlich	gefährden	würde	

•  Dann	nur	bei	Jugendlicher	auf	Inanspruchnahmen	von	Hilfen	
(Mädchenberatung,	Jugendamt,	etc.)	hinwirken	(§	4	Abs.	1	KKG)	

•  „Notfallplan“	für	häusliche	Eskalation	besprechen	

•  Eigene	Beratung	bei	Jugendamt	(ISEF)	

•  Abrechnung	bleibt	Dilemma:		

•  bei	Privatpatienten	erfährt	der/die	Hauptversicherte	durch	die	
Versicherung	von	der	Vorstellung		

•  Gesetzlich	Versicherte	dürfen	erst	ab	dem	15.	LJ	selbständig	
Leistungen	in	Anspruch	nehmen	

Fall	2	|	Beratung	von	Psychotherapeut*innen	

Die	Beratung	
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Fazit	



Fazit	

Die	Bekämpfung	von	Kindesmisshandlung,	Vernachlässigung	und	sexuellem	
Missbrauch	ist	eine	der	zentralen	gesellschaftlichen	Dauer	-	Aufgaben	und	
eines	der	wichtigsten	Gesundheitsthemen.	

Hierzu	nötig	sind:		

•  Epidemiologie	und	Monitoring		

•  Interventions-,	Versorgungs-	und	Verlaufsforschung		
•  Kontinuierliche	(Weiter-)	Entwicklung,	Implementation	und	Überprüfung		

•  Flächendeckende,	adäquate	Beratungs-	und	Behandlungsangebote	
•  Vgl	.UBSKM	zum	7.4.	2018	„umfassender	Zugang“	

•  Dissemination,	Aus-,	Fort-	und	Weiterbildung,	E-Learning	

	

	

„Es	gibt	keine	großen	Entdeckungen	und	Fortschritte,	solange	es	
noch	ein	unglückliches	Kind	auf	Erden	gibt.“	Albert	Einstein	(*1879	in	Ulm)	



E	Learning	Kinderschutz	in	der	Medizin 		



Nachhaltige	Aus-	Fort-	und	Weiterbildungsangebote	
E-Learning-Projekte:	Portalseite	

https://elearning-kinderschutz.de/	



Online-Kurs	Prävention	von	sexuellem	Kindesmissbrauch	

•  Anmeldung	für	Kursteilnahme	wieder	möglich	(kostenpflichtig)	

•  Website:	https://missbrauch.elearning-kinderschutz.de/	

Verbundprojekt	ECQAT	

•  Website:	https://ecqat.elearning-kinderschutz.de/	

Kinderschutz	in	der	Medizin	–	ein	Grundkurs	für	alle	
Gesundheitsberufe	

•  Eintragung	in	die	Interessentenliste	ist	möglich		

•  Website:	https://grundkurs.elearning-kinderschutz.de/	

	

E	–	learning		Kinderschutz	
Übersicht	E-Learning-Projekte	der	Klinik	für	Kinder-	und	
Jugendpsychiatrie:	Möglichkeit	der	Teilnahme	



Grundkurs	Kinderschutz	in	der	Medizin	

Kursteilnahme	wieder	möglich	seit	Ende	
Juni	2018	
Webseite:	

grundkurs.elearning-kinderschutz.de	

Zielgruppe:	Heil-	und	Heilhilfsberufe	

Kursumfang:	27	Stunden	

Zertifizierung:	36	CME-Punkte	



Grundkurs	Kinderschutz	in	der	Medizin:	
Fallbeispiele	

•  10	Fallbeispiele,	die	verschiedene	Misshandlungsformen	und	

Altersgruppen	abbilden	

•  Fälle	mit	ärztlichem,	psychotherapeutischen	und	pflegerischen	

Fokus	



Grundkurs	Kinderschutz	in	der	Medizin:	
Filmclips	



Grundkurs	Kinderschutz	in	der	Medizin:	
Ergebnisse	Begleitforschung	

•  1.036	Teilnehmende,	davon	haben	701	(68%)	Personen	den	Kurs	

abgeschlossen	

•  Ca.	85%	weibliche,	15%	männliche	Teilnehmende	

•  86%	(n=604)	der	Absolvent_innen	halten	den	Fortbildungsstand	zu	

Kinderschutz	unter	Gesundheitsfachkräften	für	nicht	ausreichend	

•  66%	(n=463)	der	Absolvent_innen	schätzten	eigene	Berufserfahrung	im	

Bereich	Kinderschutz	vor	dem	Kurs	als	eher	bis	sehr	niedrig	



Grundkurs	Kinderschutz	in	der	Medizin:	
Ergebnisse	Begleitforschung	

•  Signifikante	Zunahme	von	Wissen	und	Handlungskompetenzen,	emotionaler	

Kompetenz	und	Selbstwirksamkeit	durch	Bearbeitung	des	Kurses	

•  97%	der	Absolventen	gaben	an,	dass	sich	der	zeitliche	Aufwand	für	den	Kurs	

gelohnt	hat	(N=677)	

•  98%	der	Absolventen	würden	den	Kurs	weiterempfehlen	(N=688)	

Das	sagen	Teilnehmende:	

„Der	Kurs	hat	mir	Kenntnisse	vermittelt,	wo	ich	in	meiner	Rolle	einen	Beitrag	

leist	

„Neu	und	von	großem	Gewinn	waren	die	juristischen	Aspekte.“	

	„Hat	meine	persönliche	Sensibilisierung	für	diese	Thematik	erhöht.“	
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Verbundprojekt	ECQAT	
(https://ecqat.elearning-kinderschutz.de/)	

Prof.	Jörg	M.	Fegert,	13.04.2018,	Prien	am	Chiemsee	



Projektleitung	(Verbundkoordination)	

Prof.	Dr.	Jörg	M.	Fegert,	Klinik	für	Kinder-	und	Jugendpsychiatrie	Ulm	

Verbundpartner	

•  Prof.	Dr.	Frank	Neuner,	Universität	Bielefeld	

•  Prof.	Dr.	Wolfgang	Schröer,	Universität	Hildesheim	

•  Prof.	Dr.	Mechthild	Wolff,	Hochschule	Landshut		

•  Prof.	Dr.	Michael	Kölch,	Medizinische	Hochschule	Brandenburg	

•  Prof.	Dr.	Ute	Ziegenhain,	Klinik	für	Kinder-	und	Jugendpsychiatrie	Ulm	

•  Dr.	Marc	Schmid,	Universitäre	psychiatrische	Kliniken	Basel	

Verbundprojekt	ECQAT:		
Aufbau	des	Verbundes	



Verbundprojekt	ECQAT:	
Kurse	

Kurs	I	(Prof.	Frank	Neuner)	

Online-Kurs	„Traumatherapie“	
Webseite:	
traumatherapie@elearning-kinderschutz.de	

Kurs	II	(Prof.	Ute	Ziegenhain,	Dr.	Marc	Schmid)	

Online-Kurs	„Traumapädagogik“	

Webseite:	
traumapaedagogik@elearning-kinderschutz.de	

Kursteilnahme	seit	Juni	2018	wieder	möglich	
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Kurs	Traumatherapie:		
Modulgrafik	
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Kurs	Traumatherapie	

Die	theoretischen	Einführungen	werden	den	
Teilnehmenden	in	form	von	MP4-Videos	zur	
Verfügung	gestellt	
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Kurs	Traumatherapie:	
Falltrainer	

In	allen	Praxislerneinheiten	gibt	es	einen	Falltrainer.	

Über	eine	Schreibtischoberfläche	gelangen	die	Teilnehmenden	zu	
den	einzelnen	Elementen	des	Falltrainers.	
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Kurs	Traumatherapie:	
Falltrainer	

Es	wird	mit	zwei	Fallpatienten	gearbeitet,	deren	Weg	durch	
die	Traumatherapie	im	Verlauf	der	Lerneinheiten	
weitererzählt	wird.	



Die	Fallakten	enthalten	jeweils	Formulare	mit	Informationen	zum	
Fallverlauf	und	den	Therapieschritten.	

Kurs	Traumatherapie:	
Falltrainer	
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Die	Vermittlung	der	Elemente	der	Traumatherapie,	z.B.	der	
Diagnostik	erfolgt	über	zum	großen	Teil	über	Videos.	

Kurs	Traumatherapie:	
Falltrainer	



Buchpublikationen	zu	den	Kursen	



Hilfreiche	Links	und	Literaturempfehlungen	

•  Goldbeck,	L.,	Allroggen,	M.,	Münzer,	A.,	Rassenhofer,	M.,	&	Fegert,	J.	M.	(2016).	Sexueller	Missbrauch	(Leitfaden	
Kinder-	und	Jugendpsychotherapie,	Bd.	21).	Göttingen:	Hogrefe.	

•  Goldbeck,	L.,	Allroggen,	M.,	Münzer,	A.,	Rassenhofer,	M.,	&	Fegert,	J.	M.	(2016).	Ratgeber	Sexueller	Missbrauch.	
Göttingen:	Hogrefe.	

•  Allroggen,	M.,	Gerke,	J.,	Rau,	T.,	Fegert,	J.	M.	(2016).	Umgang	mit	sexueller	Gewalt.	Eine	praktische	
Orientierungshilfe	für	pädagogische	Fachkräfte	in	Einrichtungen	für	Kinder	und	Jugendliche.	
Universitätsklinikum	Ulm.	

•  http://www.uniklinik-ulm.de/fileadmin/Kliniken/Kinder_Jugendpsychiatrie/Dokumente/OrientierungshilfeUmgang_sex_Gewalt.pdf	

•  https://elearning-kinderschutz.de/	
•  http://www.comcan.de/	
•  http://www.degpt.de/therapeutinnen-suche/	
•  www.hilfeportal-missbrauch.de	
•  https://www.hilfeportal-missbrauch.de/informationen/uebersicht-recht/die-
strafanzeige.html	



Vielen	Dank	für	Ihre	
Aufmerksamkeit!	

	


